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Diese Anleitung gilt nur für Bibliotheken, deren Benutzungsgebühren als eine Art 

„Mitgliedsbeitrag“ erhoben werden. 

 

Das heißt, der Beitrag wird am 01.01.2025 fällig und soll direkt auf das Leserkonto gebucht werden, 

unabhängig davon, ob der Leser in diesem Jahr Medien ausleihen wird.  

 

Diese Anleitung trifft nicht auf Bibliotheken zu, welche die Jahresgebühr erst mit der 1. Ausleihe im 

neuen Jahr berechnen möchten. 

 

1. Prüfen Sie zur Sicherheit folgende Einstellungen in der Konfiguration: 
 

1.1 Konfiguration → Administration  → Lesermodule  → Benutzungsgebühr → Modulpreise  

 

Die eingestellten Modulpreise prüfen! 

 

1.2 Konfiguration → Administration  → Lesermodule  → Optionen  

 

Bei Zeitraum muss Geschäftsjahr ausgewählt sein 

 

Diese Einstellungen sollten wie in der Abbildung ausgewählt sein. 
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1.3 Konfiguration →Benutzerverwaltung → Gruppenrechte → Benutzergruppe ADMIN → 

Modulauswahl: Administration  

Prüfen Sie hier, ob das Recht „Jahresgebühr Stapelverbuchung“ bei vergebenen Rechten steht.  

Falls nicht, weisen Sie dieses ihrer entsprechenden Benutzergruppe zu. 

***Achtung*** 
Falls Änderungen gemacht wurden, bitte unbedingt das Modul Administration NEU STARTEN! 

Und so geht`s weiter… 

 

Die folgenden Schritte sollten unbedingt NACH dem WinBIAP Jahresabschluss durchgeführt 

werden! 

2. Jahresgebühren verbuchen: 

 

Administration → Leserverwaltung → Menü: Extras → Benutzungsgebühr Stapelverbuchung 

(Falls dieser Punkt deaktiviert ist, müssen Sie das Recht vergeben, siehe Punkt 1.3) 

 

Dieser Schritt sollte nur ausgeführt werden, wenn die Jahresgebühren pro Geschäftsjahr automatisch 

auf dem Lesergebührenkonto berechnet werden soll. 

 

Beispiel für die Verwendung eines Datums: 

Die Berechnung soll erfolgen für die Fälligkeit der Benutzungsgebühr ab 01.01.2025 und nur für alle 

Das Feld Datum kann 

beliebig angepasst 

werden: 

Kein Eintrag bedeutet 

alle Leser – egal ob 

aktiv oder nicht 

01.01.2025 
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Leser die seit dem 01.01.2024 „aktiv“ waren, d.h. mindestens einmal im vergangenen Jahr eine 

Ausleihe getätigt haben. 

 

Geben Sie also einen passenden Wert im Feld "Benutzungsgebühr nur bei aktiven Lesern" ein oder 

keinen Wert (= alle Leser) und klicken Sie auf 

 
 

Falls dies nur für eine bestimmte Zweigstelle gemacht werden soll, haben Sie die Möglichkeit 

entsprechendes auszuwählen. 

 

Beim Klick auf                                                wird für alle angezeigten Leser, die den ausgewählten 

Kriterien entsprechen eine Benutzungsgebühr lt. Tarif (Lesergruppe) ins Soll oder in die SEPA-

Bankdatei gestellt.  

Hinweis:  

Wenn Sie die Jahresgebühren per Bankeinzug verrechnen, werden diese sofort in die Bankdatei 

gestellt und Sie können im Anschluss eine Abbuchungsdatei für Ihr Bankinstitut erstellen. 

3. Prüfen der Einstellungen für die Berechnungen während des 

folgenden Jahres 

 

Prüfen Sie nach dem Stapelverbuchungslauf zur Sicherheit die Einstellungen für den Rest des Jahres.  

 

3.1 Konfiguration → Administration  → Lesermodule  → Benutzungsgebühr → Optionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte danach die Ausleihe neu starten! 


